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§3

§ 41 erhält folgende Fassung:

„Sicherung von Bruchgelände nach bergbaulicher 
Stellungnahme

(1) Ergibt sich aus der bergbaulichen Stellung
nahme, daß Bruchgelände vorhanden ist, sind be
sondere Sicherheitsmaßnahmen in den Arbeitsschutz
instruktionen festzulegen.

(2) Bei Arbeiten im Bruchgelände ist durch den 
Aufsichtführenden zu sichern, daß dieses vor Beginn 
der täglichen Arbeit von* mindestens 2 Personen be
gangen wird. Der Abstand zwischen den Begehenden 
darf nicht weniger als 4 m und nicht mehr als 6 m 
betragen. Nach starken Niederschlägen, bei einset
zendem Frost oder bei Tauwetter Sind erneute Be
gehungen durchzuführen. Sicherheitsleitern sowie 
-gurte mit befestigten 20-m-Sicherheitsleinen sind in 
ausreichenden Mengen bereitzuhalten.

(3) Festgestellte Einbrüche oder Risse im Gelände 
sind abzusperren. Die Absperrung muß einen Ab
stand von mindestens 10 m zu den Gefahrenstellen 
haben.

(4) Der Aufsichtführende muß die Beschäftigten 
ständig beobachten. Bei Nebel, starkem Schnee
treiben oder bei Dunkelheit darf auf Bruchgelände 
nicht gearbeitet werden.“

§4
Diese Anordnung tritt mit ihrer Veröffentlichung in 

Kraft

Berlin, den 31. August 1970

Der Vorsitzende 
des Rates für landwirtschaftliche Produktion 

und Nahrungsgüterwirtschaft 
der Deutschen Demokratischen Republik

E w a l d
Minister
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